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VERORDNUNG (EG) Nr. 2029/94 DER KOMMISSION
vom 8 . August 1994

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 2191/81 über die Gewährung einer
Beihilfe zum Ankauf von Butter durch gemeinnützige Einrichtungen

Grana Padano und Parmigiano Reggiano für zwei Jahres
zeiträume vom 1 . Juli 1993 bis 30 . Juni 1995 geändert
hat, wurde der Interventionspreis für Butter mit Wirkung
vom 1 . August 1994 zusätzlich gesenkt.

Die gemäß der Verordnung (EWG) Nr. 2191 /81 für den
Butterankauf vorgesehene Beihilfe sollte entsprechend
angepaßt werden.

Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus
schusses für Milch und Milcherzeugnisse —

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 804/68 des Rates
vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisa
tion für Milch und Milcherzeugnisse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1 880/94 (2), insbesondere
auf Artikel 12 Absatz 3,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3813/92 des Rates
vom 28. Dezember 1992 über die Rechnungseinheit und
die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwen
denden Umrechnungskurse (3), geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 3528/93 (4), insbesondere auf Artikel
9 Absatz 1 ,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Nach der Verordnung (EWG) Nr. 2191 /81 der Kommis
sion (*), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr.
1756/93 (% wird für den Ankauf von Butter durch
gemeinnützige Einrichtungen eine Beihilfe gewährt.

Mit der Verordnung (EG) Nr. 1881 /94 fl, die zuletzt die
Verordnung (EWG) Nr. 2072/92 des Rates (8) zur Festset
zung des Richtpreises für Milch und der Interventions
preise für Butter, Magermilchpulver und die Käsesorten

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

In Artikel 2 der Verordnung (EWG) Nr. 2191 /81 wird der
Betrag von „ 138 ECU" durch den Betrag von „ 130 ECU"
ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröf
fentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemein
schaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 8 . August 1994

Für die Kommission

Hans VAN DEN BROEK

Mitglied der Kommission
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